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Rettungsdienstgesetz 
der Deutschen Demokratischen Republik 

vom 13. September 1990

§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Rettungsdienst in der Deutschen 
Demokratischen Republik.

(2) Die Realisierung des Rettungsdienstes liegt in der Zu
ständigkeit der Länder der DDR. Sie erlassen dazu Rettungs
dienstgesetze, die sowohl die in diesem Gesetz vorgegebenen 
Bestimmungen als auch die regionalen Bedingungen berück
sichtigen.

(3) Der Rettungsdienst beinhaltet die bedarfsgerechte und 
flächendeckende Notfallrettung, den Transport betreuungs
bedürftiger Kranker (Krankentransport) und die Sofortreak
tion im Sinne des § 2 durch die bodengebundene Rettung, die 
Luftrettung, die Berg- und Wasserrettung.

(4) Dieses Gesetz gilt nicht für die Beförderung von kran
ken Personen, die, in der Regel nach ärztlicher Beurteilung, 
keiner fachgerechten Hilfe oder Betreuung während des 
Transportes bedürfen (Krankenfahrten). Gleichfalls ist die 
Beförderung Behinderter, sofern deren Beförderungsbedürf
tigkeit ausschließlich auf die Behinderung zurückzuführen ist, 
nicht Gegenstand dieses Gesetzes.

§2

Begriffsbestimmungen

(1) Notfallpatienten im Sinne dieses Gesetzes sind Verletzte 
oder Kranke, die sich in Lebensgefahr befinden oder bei de
nen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, 
wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten.

(2) Unter Notfallrettung sind unverzügliche Maßnahmen zur 
Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheit
licher Schäden bei Notfallpatienten, die Herstellung der 
Transportfähigkeit und die Beförderung unter fachgerechter 
Betreuung in ein für die weitere Versorgung geeignetes Kran
kenhaus zu verstehen.

(3) Der Krankentransport hat Kranken, Verletzten oder 
Hilfsbedürftigen, die keine Notfallpatienten sind, bei Notwen
digkeit Hilfe zu leisten und sie unter fachgerechter Betreuung 
zu befördern.

(4) Unter einer Sofortreaktion ist die unverzügliche Bereit
stellung von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur 
Hilfeleistung bei einem Massenanfall von Verletzten zu ver
stehen.


